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Vofizei-Werordnung 
beireffend 

das Kadfasren und den Verkeht mil olorwagen 
im 

Gemeindebsgirk Chun. 

a — 

s1 

Sm Gemeindebezirt Thun ift das Befahren öffentlicher 

Straßen, Wege und Pläbe mit Fahrrädern jeder Art (Motors 

oder Fußbetrieb) nur geftattet, wenn Die Majchine eine 

polizeiliche Kontrolnummer trägt. 

Diefe VBorjehrift bezieht fi) auch auf auswärts wohnende 

Radfahrer, welche regelmäßig in den Gemeindebezivt Thun 

fahren. 
Bon obiger Vorjhrift find dagegen ausgenommen: 

a) Militär-Nadfahrer im Dienft; 

b) austwärtige Radfahrer, welche fich vorübergehend, d. h. nicht 

länger al3 8 Tage im Gemeindebezirk aufhalten. Bei längerem 

Aufenthalt find diefelben verpflichtet, auf dem ftädtijchen 

Volizeibureau eine Bewilligung einzuholen. 

S2 

Die Polizei-Inipektion verabfolgt gegen einmalige Ent= 

richtung von Fr. 2. -— eine Kontrollnummer und eine Nad- 

fahrfarte, lettere als Ausweis. 

Nadfahrer, welche nicht länger als drei Monate im Be: 

fige ihrer Nadfahrkarte zu bleiben wiünjden, erhalten bei 

Kücfgabe der Kontrollnummer Fr. 1.50 zurücbezahlt.



Be ar 

Die Inhaber von Fahrkarten Haben diejelben alljährlich 

im Monat März auf dem Bureau der Polizei-njpektion 

vifteren zu laffen. Ohne diefes Vifum verliert die Fahrkarte 

ihre Gültigkeit. Nichtbefolgung diefer Vorjehrift wird gemä 

$ 17 bejtraft. 

y3. 

Die BVolizeisgommiffion kann die Ausftellung von Rad- 

fahrerfarten verweigern, oder eine bereits auögejtellte Karte 

vorübergehend oder dauernd zurücziefen, wenn der Gejuche 

fteller beztv. Inhaber des Fahrens gänzlich unkundig oder wegen 

mehrmaliger Widerhandlung gegen die Vorjchriften betreffend 

das Nadfahren beitraft worden ift. 

N 9 

Die Kontrollmummer ift am Fahrrad fichtbar zu bes 

feftigen. 

Der Eigentümer eines mit einer Kontvollmummer vers 

jehenen Fahrrades ift für alle Widerhandlungen gegen die 

Beftimmungen diefer Verordnung, welche der Mieter oder ns 

baber des betreffenden Fahrrades während des Gebrauchs des- 

jelben begangen hat, verantwortlich und haftbar, jofern der 

MWiderhandelnde jelbjt nicht zur Verantwortung gezogen ter: 

den fann. 

‘6 

Sedes Fahrrad muß mit einer gutwirfenden Brems= 

vorrichtung, mit einem genügenden Signal-Apparat, joiwie bei 

Dunfelheit mit einer helfbrennenden Laterne, deren Xicht un: 

gehindert nach vornen fallen fann, verjehen fein. 

Se 

Deffentliche Bromenaden, Trottoivs und Fußwege dürfen 
zum Fahren mit Fahrrädern nicht benüßt werden, 

NER 

Die BolizeisKommijjion beziv. der Gemeinderat ift befugt, 
das Befahren einzelner oder jämtlicher Straßen des Gemeindes 
bezirks Thun mit Fahrrädern vorübergehend oder bleibend zu 
unterjagen. 

NR 

Innerhalb der Stadt, fowie überall bei ftarken Vers 
fehr, beim Einbiegen in andere Straßen und bei Straßen- 
freuzungen muß jo langjam gefahren werden, daß jofortiges 
Anhalten möglich it. 

$ 10, 

Bezüglich des Ausweihen? und PVorfahrens gelten die 
in Art. 15 de3 Straßenpolizeigefeßes vom 21. März 1834 
für Zubdrwerfe enthaltenen Vorfchriften auch für Fahrräder, 
tonach jedes Vehikel dem ihm entgegenfommenden vecht3 tiber 
die Mitte der Straßenbreite ausweichen fol. Beim Vorfahren, 
welches auf der linken Seite jtattzufinden hat, fol fich der Rad- 
fahrer den betreffenden ‘Berfonen und Fuhrwerken durch Signale 
bemerkbar machen. Das Vorbeifahren darf nur mit derjenigen 
Gejeptoindigkeit jtattfinden, die zum Weberholen notwendig. ift. 

$11. 

Der Signal-Apparat joll nicht ext kurz vor dem Hinder- 
nis, jondern auf gehörige Entfernung von demfelben jo vecht- 
zeitig in Thätigfeit gejegt werden, dak ein Austweichen ohne 
Meserjtürzung möglich ift. Unnötige Aarm-Signale dagegen 
jollen vermieden twerden.



12, 

Wenn durch den Radfahrer eine Perjon überfahren, oder 

jonft ein Unfall herbeigeführt wird, jo hat derjelbe jofort abzu= 

fteigen, dem Verlegten den nötigen DBeiltand zu leiften und 

ohne weiteres Name und Wohnort anzugeben. 

Scheuen Pferden gegenüber ift es Pflicht des Nadfahrers, 

abzufteigen, oder wenn dies nicht möglich jein jollte, auf ges 

eignete Weife zur Beruhigung der Tiere beizutragen, 

g 13. 

Wird ein Nadfahrer dur eine Polizeiperjon angerufen, 

jo hat er fofort anzuhalten. Den Weilungen diefer Perjonen 

ift feitens der Radfahrer unverzüiglid Folge zu leijten. 

$14 

63 ift verboten, das Vorbeifahren der Radfahrer mut: 

willigerweife zu hindern, denjelben Hunde anzuhegen, Gegen 

ftände in die Speichen der Räder zu tverfen, oder gefahr- 

drohende Hinderniffe in den Weg zu legen, 

Eltern und Pflegeeltern werden für ihre Pflegebefohlenen 

diesbezüglich verantwortlich gemacht. 

Die Beier von Hunden haben diejelben, wenn fie die 

Kadfahrer aus eigenem Antriebe verfolgen, davon abzuhalten 

und find für allfälligen Schaden haftbar. 

g 15. 

Diejenigen Fußgänger, welche es vorziehen, die Straßen, 

jtatt die daneben befindlichen Trottoivs oder Fußmwege zu bes 

gehen, find gehalten, daher fommenden Kadfahrern Pla zu 

machen. 

S 16. 

Für die Abhaltung von Wettfahrten u. dergl. ift die Be- 

willigung der Polizeibehörde erforderlich. 

s 17. 
MWiderhandlungen gegen die Beitimmungen diejer Ver: 

ordnung werden mit einer Buße 6bi8 auf Fr. 20. — beitraft. 

Vorbehalten bleibt die Anwendung der kantonalen Verordnung 

betreffend das Fahren mil DVelozipedes vom 1. April 1892, 

jowie die Geltendmachung zivilvechtliher Anfprüce für den 

durch diesbezügliche Widerhandlungen zugefügten Schaden. 

S 18, 

FU das Fahren mit Motorivagen (Automobilg jeder 

Art) gilt die Verordiiung des beinijchen Regierungsrates dom 

10. Februar 1900, 

19. 

Diefe Verordnung tritt mit der Genehmigung durch den 

Regierungsrat in Sraft. 

Thun, am 8. Juni 1900. 

Unmens des Gemeinderates, 

Der Präfivdent: 

S. Bwahlen. 

Der Sekretär : 

SFeibundgut. 
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